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Erläuterungen zur Hauptversammlung

	 Ordentliche Hauptversammlung 

	 der cash.life AG 

	 am Dienstag, den 6. Juli 2010, 10:00 Uhr,

	 im Pact home,

	 Erika-Mann-Straße 62,

	 80636 München.

	 I. �Erläuterungen zu Gegenständen der  

Tagesordnung, zu denen kein Beschluss  

gefasst wird

	 Zum Tagesordnungspunkt 1:

	� „Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der 

cash.life AG, des gebilligten Konzernabschlusses und des Lageberichts des 

Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 sowie 

eines erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 

Abs. 4 und 5, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs“ wird kein Beschluss 

gefasst, weil das Gesetz keine Beschlussfassung über den festgestellten 

Jahresabschluss und die weiteren genannten Unterlagen vorsieht.

	 Zugrunde liegende Normen:

	�� § 175 Abs. 1 AktG:

	� „Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand die 

Hauptversammlung zur Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses 

und des Lageberichts, eines vom Aufsichtsrat gebilligten Einzelabschlusses 

nach § 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs sowie zur Beschlussfassung über 

die Verwendung eines Bilanzgewinns, bei einem Mutterunternehmen (§ 290 

Abs. 1 und 2 des Handelsgesetzbuchs) auch zur Entgegennahme des vom 

Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts, 

einzuberufen. Die Hauptversammlung hat in den ersten acht Monaten des 

Geschäftsjahrs stattzufinden.“

	� § 175 Abs. 2 AktG:

	� „Der Jahresabschluss, ein vom Aufsichtsrat gebilligter Einzelabschluss nach  

§ 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs, der Lagebericht, der Bericht des Auf-

sichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzge-

winns sind von der Einberufung an in dem Geschäftsraum der Gesellschaft zur 
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Einsicht der Aktionäre auszulegen. Auf Verlangen ist jedem Aktionär unver-

züglich eine Abschrift der Vorlagen zu erteilen. Bei einem Mutterunternehmen 

(§ 290 Abs. 1 und 2 des Handelsgesetzbuchs) gelten die Sätze 1 und 2 auch für 

den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den Bericht des Auf-

sichtsrats hierüber. Die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 bis 3 entfallen, 

wenn die dort bezeichneten Dokumente für denselben Zeitraum über die 

Internetseite der Gesellschaft zugänglich sind.“

	�� § 176 Abs. 1 AktG:

	� „Der Vorstand hat der Hauptversammlung die in § 175 Abs. 2 genannten Vor-

lagen sowie bei börsennotierten Gesellschaften einen erläuternden Bericht  

zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs  

zugänglich zu machen. Zu Beginn der Verhandlung soll der Vorstand seine 

Vorlagen, der Vorsitzende des Aufsichtsrats den Bericht des Aufsichtsrats  

erläutern. Der Vorstand soll dabei auch zu einem Jahresfehlbetrag oder einem 

Verlust Stellung nehmen, der das Jahresergebnis wesentlich beeinträchtigt 

hat. Satz 3 ist auf Kreditinstitute nicht anzuwenden.“

	 II.	�Weitergehende Erläuterungen zu den  

Rechten der Aktionäre

	 Ergänzung der Tagesordnung

	� Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 

oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, 

dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht wer-

den. Das Verlangen muss der Gesellschaft spätestens bis zum 5. Juni 2010, 

24:00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen:

	�� cash.life AG

	 Vorstand

	 Zugspitzstr. 3

	 82049 Pullach

	 Deutschland

	 Telefax: +49 (0)89 286953-7236

	� Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich 

nach Zugang des Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt  

gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon 

ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen in der gesamten  

Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter www.cashlife.de/investorrelations/news-berichte-und-

events/hauptversammlung/default.aspx bekannt gemacht und den Aktionären 

mitgeteilt.
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	 Zugrunde liegende Normen:

	�� § 122 Abs. 1 AktG:

	� „Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zu-

sammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung 

schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen 

ist an den Vorstand zu richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberufung 

der Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form und an den Besitz 

eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. § 142 Abs. 2 Satz 2 gilt 

entsprechend.“

	 § 122 Abs. 2 AktG:

	� „In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 

Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, 

verlangen, dass Gegenstände zur Beschlussfassung einer Hauptversammlung 

bekannt gemacht werden.“

	 § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG:

	� „Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten 

vor dem Tag der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und dass sie die 

Aktien bis zur Entscheidung über den Antrag halten.“

	 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

	� Aktionäre der Gesellschaft können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vor-

stand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung  

sowie Vorschläge für die Wahl des Abschlussprüfers übersenden. Nennen  

Sie bei Gegenanträgen und Vorschlägen für die Wahl des Abschlussprüfers 

Ihren Namen. Gegenanträge müssen eine Begründung enthalten, während 

bei Vorschlägen zur Wahl des Abschlussprüfers eine Begründung entbehr-

lich ist.

	� Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

wird die cash.life AG einschließlich des Namens des Aktionärs und (bei  

Gegenanträgen) zugänglich zu machender Begründungen auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter www.cashlife.de/investorrelations/news-berichte-und-

events/hauptversammlung/default.aspx veröffentlichen. Dabei werden die bis 

zum 21. Juni 2010, 24:00 Uhr, unter der folgenden Adresse eingegangenen 

Gegenanträge und Wahlvorschläge berücksichtigt:

	 cash.life AG

	 Joachim Rumpf

	 Zugspitzstr. 3

	 82049 Pullach

	 Deutschland

	 Telefax: +49 (0)89 286953-7236

	� Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der  

genannten Internetadresse zugänglich gemacht.
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	� Gegenanträge, auch solche, die der Gesellschaft vor der Hauptversammlung 

übersandt werden, können nur wirksam in der Hauptversammlung selbst  

gestellt werden. Entsprechendes gilt für Wahlvorschläge. Das Recht eines  

jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge bzw. Wahl

vorschläge auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesell-

schaft zu stellen bzw. zu unterbreiten, bleibt unberührt.

	 Zugrunde liegende Normen:

	 § 126 AktG:

	 „(1)	�Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Be-

gründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in  

§ 125 Abs. 1 bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen Vorausset-

zungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor 

der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen  

Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der 

Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür mitge- 

teilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die 

Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend.

	 (2)	� Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich 

gemacht zu werden,

	 1.	� soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen 

würde,

	 2.	� wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss 

der Hauptversammlung führen würde,

	 3.	� wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder  

irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält,

	 4.	� wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktio-

närs bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125  

zugänglich gemacht worden ist,

	 5.	� wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begrün-

dung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptver-

sammlungen der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist 

und in der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des ver- 

tretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat,

	 6.	� wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung 

nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder

	 7.	� wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen 

einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat 

stellen lassen.

	�	�  Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie 

insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

	 (3)	�Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschluss- 

fassung Gegenanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre  

Begründungen zusammenfassen.“
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	 § 127 AktG:

	� „Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 

oder von Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht 

nicht begründet zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch 

dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach 

§ 124 Abs. 3 Satz 31 und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält.“

	 § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

	� „Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Auf-

sichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich 

zu bildenden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in 

vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-

nehmen sollen beigefügt werden.“

	 Auskunftsrecht von Aktionären

	� Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand 

Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur 

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich 

ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht  

erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 

cash.life AG zu mit ihr verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des 

cash.life-Konzerns und der in den cash.life-Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen.

	� Um eine sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden alle Aktionäre 

und Aktionärsvertreter, die auf der Hauptversammlung Fragen stellen wollen, 

höflich gebeten, diese der Gesellschaft möglichst frühzeitig vor der Hauptver-

sammlung an die zu den Gegenanträgen genannte Adresse mitzuteilen. Die 

Mitteilung ist keine Voraussetzung für die Beantwortung der Fragen und lässt 

das Auskunftsrecht unberührt.

	 Zugrunde liegende Norm:

	 § 131 AktG:

	 „(1)	�Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand 

Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur 

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforder-

lich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 

geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen 

1 �Bei dem Verweis auf § 124 Abs. 3 Satz 3 AktG („Satz 1 findet keine Anwendung, wenn 
die Hauptversammlung bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nach § 6 des 
Montan-Mitbestimmungsgesetzes an Wahlvorschläge gebunden ist oder wenn der 
Gegenstand der Beschlussfassung auf Verlangen einer Minderheit auf die Tagesord-
nung gesetzt worden ist.“) dürfte es sich um ein redaktionelles Versehen des 
Gesetzgebers handeln.

1 �Zutreffend erscheint ein Verweis auf § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG („Der Vorschlag 
zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, ausgeübten 
Beruf und Wohnort anzugeben.”).
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Unternehmen. Macht eine Gesellschaft von den Erleichterungen nach  

§ 266 Abs. 1 Satz 2, § 276 oder § 288 des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, 

so kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm in der Hauptversammlung über 

den Jahresabschluss der Jahresabschluss in der Form vorgelegt wird, die  

er ohne Anwendung dieser Vorschriften hätte. Die Auskunftspflicht des 

Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1 und 2 des Handelsge-

setzbuchs) in der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der 

Konzernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage des 

Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

	 (2)	� Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen  

Rechenschaft zu entsprechen. Die Satzung oder die Geschäftsordnung  

gemäß § 129 kann den Versammlungsleiter ermächtigen, das Frage- und 

Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken und Näheres 

dazu zu bestimmen.

	 (3)	Der Vorstand darf die Auskunft verweigern, 

	 1.	� soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer 

Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unter-

nehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen;

	 2.	� soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner  

Steuern bezieht;

	 3.	� über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der 

Jahresbilanz angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser  

Gegenstände, es sei denn, dass die Hauptversammlung den Jahresab-

schluss feststellt;

	 4.	� über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe  

dieser Methoden im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft im Sinne des § 264 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zu  

vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den Jahresab-

schluss feststellt;

	 5.	� soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen 

würde;

	 6.	� soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut Anga-

ben über angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie  

vorgenommene Verrechnungen im Jahresabschluss, Lagebericht, Konzern-

abschluss oder Konzernlagebericht nicht gemacht zu werden brauchen;

	 7.	� soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens 

sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig  

zugänglich ist.

		  Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden.

	 (4)	�Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft 

außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem ande-

ren Aktionär auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben, 
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auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tages-

ordnung nicht erforderlich ist. Der Vorstand darf die Auskunft nicht nach 

Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 verweigern. Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn ein 

Tochterunternehmen (§ 290 Abs. 1 und 2 des Handelsgesetzbuchs), ein 

Gemeinschaftsunternehmen (§ 310 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) oder 

ein assoziiertes Unternehmen (§ 311 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) die 

Auskunft einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1 und 2 des Handelsge-

setzbuchs) zum Zwecke der Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzern-

abschluss des Mutterunternehmens erteilt und die Auskunft für diesen 

Zweck benötigt wird.

	 (5)	�Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass  

seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in 

die Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen werden.“

	� III. �Gesamtanzahl der Aktien  
und Stimmrechte im Zeitpunkt  
der Einberufung

	� Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 8.579.900 auf den Inhaber 

lautende Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl 

der Stimmen beträgt somit 8.579.900.

	 Pullach, im Mai 2010

	 cash.life AG

	 Der Vorstand


